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A. Runderlasse und Mitteilungen    

der Landesregierung und der 
obersten Landesbehörden 

 
 Allgemeinverfügung zur Festlegung 

eines einheitlichen elektronischen 
Datenverarbeitungsverfahrens 
(EDV-Verfahren) für die Nieder-
schriften von Trinkwasseruntersu-
chungsergebnissen 
 

Landesamt für Natur,  
Umwelt und Verbraucherschutz 
Nordrhein-Westfalen (LANUV NRW) 

 
Allgemeinverfügung 

 
zur Festlegung eines einheitlichen elektroni-
schen Datenverarbeitungsverfahrens (EDV-
Verfahren) für die Niederschriften von Trink-
wasseruntersuchungsergebnissen  
 
- Bekanntmachung des Landesamtes für Natur, Um-
welt und Verbraucherschutz        Nordrhein-West-
falen (LANUV NRW) - 
 
Aufgrund des § 44 Abs. 2 der Trinkwasserverord-
nung (TrinkwV) vom 20. Juni 2023 (BGBl. 2023 I 
Nr. 159, S. 2), in der jeweils geltenden Fassung, 
wird Folgendes bestimmt: 
 

1. Für die Niederschriften der Trinkwasserunter-
suchungsergebnisse nach §§ 28, 29, 32 und 61 
TrinkwV ist ab Inkrafttreten dieser Allgemein-
verfügung ein einheitliches EDV-Verfahren zu 
verwenden. Als EDV-Verfahren wird die Soft-
wareschnittstelle bezeichnet, die den Aus-
tausch von Daten ermöglicht. 

 
Die für das einheitliche EDV-Verfahren verbindlich 
anzuwendenden Formate und Schnittstellen 
(„Schnittstellenbeschreibung für den Datentransfer 
an das Trinkwasserdatenerfassungs- und Informati-
onssystem (TEIS)“) stehen in der jeweils aktuellen 
Fassung auf der Homepage des IWW Rheinisch-
Westfälischen Instituts für Wasser (www.iww-on-
line.de) im Download-Bereich zur Verfügung. 
 
Die für die Trinkwasserüberwachung zuständigen 
Gesundheitsämter können in Einzelfällen Abwei-
chungen von der Schnittstellenbeschreibung zulas-
sen, wenn dadurch die Berichtspflicht gemäß § 69 
Abs. 1 TrinkwV nicht beeinträchtigt wird. 
 
2. Die Betreiber einer Wasserversorgungsanlage 

gemäß § 2 Nummer 3 TrinkwV haben ab         
Inkrafttreten dieser Allgemeinverfügung die 
oben genannte TEIS-Schnittstelle in der           
jeweils aktuellen Fassung für die Übermittlung 
der Trinkwasseruntersuchungsergebnisse an 
die für die Trinkwasserüberwachung zuständi-
gen Gesundheitsämter nach § 44 Abs. 2 Satz 2 
TrinkwV zu verwenden. 
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Die Betreiber einer Wasserversorgungsanlage kön-
nen abweichend auch veranlassen, dass die Ergeb-
nisse jeder Untersuchung durch das von ihnen       
beauftragte Labor unmittelbar an die für die Trink-
wasserüberwachung zuständigen Gesundheitsämter 
weitergeleitet werden. Die sich aus § 47 TrinkwV 
ergebenden besonderen Anzeige- und Handlungs-
pflichten bleiben unberührt. 
 
Gemäß § 41 Abs. 4 Satz 3 Verwaltungsverfahrens-
gesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG 
NRW), Bekanntmachung der Neufassung, vom 12. 
November 1999, in der jeweils geltenden Fassung, 
gilt diese Allgemeinverfügung zwei Wochen nach 
ihrer Veröffentlichung als bekannt gegeben. Die 
bisher geltende Fassung vom 15.08.2023 wird 
dadurch abgelöst. 
 
Die Allgemeinverfügung einschließlich ihrer        
Begründung liegt im LANUV NRW, Dienstge-
bäude Wuhanstraße 6 in 47051 Duisburg – Fachbe-
reich 52 – aus und kann während der allgemeinen 
Dienstzeiten eingesehen werden. Des Weiteren 
wird die Allgemeinverfügung auf der Internetseite 
des LANUV (www.lanuv.nrw.de) veröffentlicht.  
 
Begründung: 
Aufgrund des § 4 Zuständigkeitsverordnung       
Umweltschutz (ZustVU) i.V.m. Teil B Anhang II 
Nr. 21.4.4 des Verzeichnisses der ZustVU ist das 
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucher-
schutz Nordrhein-Westfalen für den Erlass dieser 
Allgemeinverfügung zuständig. 
 
Ermächtigungsgrundlage für die Anordnungen     
Nr. 1 und 2 dieser Verfügung ist § 44 Abs. 2 
TrinkwV. Danach kann eine andere auf Grund Lan-
desrechts zuständige Stelle u.a. bestimmen, dass ein 
einheitliches EDV-Verfahren anzuwenden ist.  
 
Das Melde- und Berichtswesen soll im Land NRW 
elektronisch einheitlich geregelt werden.  
Zur Vereinheitlichung der Systeme auf der gesam-
ten Berichtsebene berichten bereits die Gesund-
heitsämter im Land Nordrhein-Westfalen jährlich 
die Trinkwasserdaten an das LANUV NRW elekt-
ronisch und im jeweils aktuellen TEIS/ZTEIS-kom-
patiblen Format.  
 
Zur weiteren Vereinheitlichung des Verfahrens 
dient diese Allgemeinverfügung.  
 
Mit der Festlegung zur Verwendung des oben        
genannten einheitlichen EDV- Verfahrens wird die 
Voraussetzung geschaffen, dass die Daten kompati-
bel sind und beim Gesundheitsamt direkt in die be-
stehenden Datenbanken der Behörden eingepflegt 
und zur Erfüllung der Berichtspflichten gemäß § 69 
Abs. 1 TrinkwV und der EU-Berichterstattung (EU-
Trinkwasserrichtlinie) genutzt werden können.  
 
Gemäß § 44 Abs. 2 Satz 2 TrinkwV ist der Betreiber 

einer Wasserversorgungsanlage verpflichtet, dem 
Gesundheitsamt innerhalb von zwei Wochen nach 
dem Abschluss der Untersuchung nach der 
TrinkwV eine Kopie der Niederschrift der Untersu-
chungsergebnisse zu übersenden. Die Ergebnisse 
der gemäß TrinkwV durchgeführten Analysen sind 
dem Gesundheitsamt ab Inkrafttreten der Allge-
meinverfügung in elektronischer Form und im fest-
gelegten TEIS-Format zu übermitteln. Die Verwen-
dung der Schnittstelle für die Datenübergabe hat 
durch den Betreiber einer Wasserversorgungsan-
lage zu erfolgen.  
 
Entsprechendes gilt für die Untersuchungsstelle,   
sofern die unmittelbare Weiterleitung der Ergeb-
nisse an die Gesundheitsämter durch den Betreiber 
einer Wasserversorgungsanlage veranlasst worden 
ist.  
 
In Einzelfällen sind die für die Trinkwasserüberwa-
chung zuständigen Gesundheitsämter berechtigt, 
Abweichungen von der Schnittstellenbeschreibung 
zuzulassen, wenn dadurch die Berichtspflicht ge-
mäß § 69 Abs. 1 TrinkwV nicht beeinträchtigt wird.  
Durch die Verwendung einheitlicher Datenformate 
wird der Erfassungsaufwand für alle Beteiligten er-
heblich reduziert. Die Einführung eines einheitli-
chen EDV-Verfahrens dient der Kompatibilität, der 
Sicherstellung einer hohen Qualität und einer zeit-
nahen Übersendung von Untersuchungsergebnis-
sen. 
 
Die Vorgabe und Verwendung eines einheitlichen 
EDV-Verfahrens ist für die Erfüllung der Informa-
tions- und Berichtspflichten gemäß Trinkwasser-
verordnung zwingend erforderlich. 
 
Gegenüber der Vorversion vom 15.08.2023 wurde 
„§ 29“ in Satz 1 Nr. 1 hinzugefügt. In Nr. 2 Satz 2 
gestrichen wurde der Halbsatz „sofern das Labor 
die oben genannte Schnittstelle verwendet“. Beide 
Änderungen dienen zur Klarstellung des Geltungs-
bereiches dieser Verfügung. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe Klage bei dem 
Verwaltungsgericht, bei dem der Beschwerte seinen 
Sitz hat (Adresse und Zuständigkeitsgebiete unter 
„Hinweise Verwaltungsgerichte“), erhoben wer-
den. Die Klage ist schriftlich beim Verwaltungsge-
richt einzureichen oder zu Protokoll des Urkunds-
beamten der Geschäftsstelle zu erklären. Die Klage 
kann auch durch Übertragung eines elektronischen 
Dokuments an die elektronische Poststelle des     
Gerichts erhoben werden. Das elektronische Doku-
ment muss mit einer qualifizierten elektronischen 
Signatur der verantwortenden Person versehen sein 
oder von der verantwortenden Person signiert und 
auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß            
§ 55 a Absatz 4 VwGO eingereicht werden. Es muss 
für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. 
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Die technischen Rahmenbedingungen für die Über-
mittlung und die Eignung zur Bearbeitung durch 
das Gericht bestimmen sich nach näherer Maßgabe 
der Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung vom 
24. November 2017 (BGBl. I S. 3803) in der jeweils 
geltenden Fassung. Wird die Klage durch einen 
Rechtsanwalt, eine Behörde oder eine juristische 
Person des öffentlichen Rechts einschließlich der 
von ihr zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben 
gebildeten Zusammenschlüsse erhoben, muss sie 
nach § 55 d Satz 1 VwGO als elektronisches Doku-
ment übermittelt werden. Dies gilt nach § 55 d Satz 
2 VwGO auch für andere nach der VwGO vertre-
tungsberechtigte Personen, denen ein sicherer 
Übermittlungsweg nach § 55 a Absatz 4 Satz 1 
Nummer 2 VwGO zur Verfügung steht. Ist eine 
Übermittlung als elektronisches Dokument aus 
technischen Gründen vorübergehend nicht möglich, 
bleibt auch bei diesem Personenkreis nach § 55 d 
Satz 1 und 2 VwGO die Klageerhebung mittels 
Schriftform oder zu Protokoll des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle zulässig. Die vorübergehende 
Unmöglichkeit ist bei der Ersatzeinreichung oder 
unverzüglich danach glaubhaft zu machen; auf An-
forderung ist ein elektronisches Dokument nachzu-
reichen. 
 
Hinweis: 
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Inter-
netseite www.justiz.de. 
 
Die Zuständigkeitsbezirke und Adressen der Ver-
waltungsgerichte sind nachfolgend aufgeführt:  
 
 Das Verwaltungsgericht Aachen (Adalbert-

steinweg 92 im Justizzentrum, 52070 Aachen) 
ist zuständig für das Gebiet der kreisfreien 
Stadt Aachen und der Kreise Aachen, Düren, 
Euskirchen und Heinsberg. 

 
 Das Verwaltungsgericht Arnsberg (Jä-

gerstrasse 1, 59821 Arnsberg) ist zuständig für 
das Gebiet der kreisfreien Städte Hagen und 
Hamm sowie des Ennepe-Ruhr-Kreises, des 
Hochsauerlandkreises, des Märkischen Kreises 
und der Kreise Olpe, Siegen-Wittgenstein und 
Soest. 

 
 Das Verwaltungsgericht Düsseldorf (Bastions-

trasse 39, 40213 Düsseldorf) ist zuständig für 
das Gebiet der kreisfreien Städte Düsseldorf, 
Duisburg, Krefeld, Mönchengladbach, Mül-
heim a. d. Ruhr, Oberhausen, Remscheid,      
Solingen und Wuppertal sowie der Kreise 
Kleve, Mettmann, Neuss, Viersen und Wesel. 

 
 Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen (Bahn-

hofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkirchen) ist        
zuständig für das Gebiet der kreisfreien Städte 
Bochum, Bottrop, Dortmund, Essen, Gelsen-

kirchen und Herne sowie der Kreise Recklin-
ghausen und Unna. 

 
 Das Verwaltungsgericht Köln (Appellhofplatz, 

50667 Köln) ist zuständig für das Gebiet der 
kreisfreien Städte Bonn, Köln und Leverkusen 
sowie des Rhein-Erft-Kreises, des Oberbergi-
schen Kreises, des Rheinisch-Bergischen Krei-
ses und des Rhein-Sieg-Kreises. 

 
 Das Verwaltungsgericht Minden (Königswall 

8, 32389 Minden) ist zuständig für das Gebiet 
der kreisfreien Stadt Bielefeld sowie der Kreise 
Gütersloh, Herford, Höxter, Lippe, Minden-
Lübbecke und Paderborn.  

 
 Das Verwaltungsgericht Münster (Piusallee 38, 

48147 Münster) ist zuständig für das Gebiet der 
kreisfreien Stadt Münster sowie der Kreise 
Borken, Coesfeld, Steinfurt und Warendorf. 

 
Duisburg, den 29.07.2024                       
Im Auftrag  
 

 
(Dr. Friederike Vietoris) 

 
Abl. Bez. Reg. Ddf 2024 S.297 

 
C. Rechtsvorschriften und                     

Bekanntmachungen anderer Behörden 
und Dienststellen 

 
 

 Bekanntmachung des Zweckver-
bandes Naturpark Schwalm-Nette 

 
 
Am 11.09.2024, 11:00 Uhr, findet im Ratssaal Rat-
haus Abtei, Rathausplatz 1, 41061 Mönchenglad-
bach, die nächste Sitzung der Verbandsversamm-
lung des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-
Nette statt. 

Tagesordnung 
 
ÖFFENTLICHER TEIL 
1. Über- und außerplanmäßige Aufwendun-

gen/Auszahlungen 
2. Erweiterung Verbandsgebiet Naturpark 

Schwalm-Nette 
3. Mitteilungen und Anfragen 
 
41844 Wegberg, den 21. August 2024 
 

 
Gez. Dr. Ferdinand Schmitz 
Vorsitzender der Verbandsversammlung 
 

Abl. Bez. Reg. Ddf S.299 
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